














































































Dieses Vorgehen weicht zwar von der von Boetticher et al. in ihrem Aufsatz 

"Mindestanforderungen an Prognosegutachten" (NStZ 2006, 537f u. mehrfach 

anderswo) vorgeschlagenen Gliederung ab. Doch erscheint mir dies aus öko­

nomischen Gründen gerechtfertigt, zumal der Auftraggeber mit Akteninhalt und 

Verlauf vertraut ist und mit Redundanz niemandem gedient ist. Dafür kann die 

Beurteilung umgekehrt proportional zum Aufwand kurz ausfallen und nach einer 

stichwortartigen biographischen Skizze gleich zur Beantwortung der im Gutach­

tenauftrag implizierten Fragen übergegangen werden. 

Im Übrigen wird dem von Wolff vorgeschlagenen Darstellungsschema der Vor­

zug gegeben (Woiff: Text und Schuld. Zur Rhetorik psychiatrischer Gerichts­

gutachten. Berlin: De Gruyter 1995; vgl. meine Rezension in MschrKrim 79[3] 

1996, 218f), wonach das Ergebnis der Beurteilung der gestellten Fragen jeweils 

vorangestellt und daran die Begründung angeschlossen wird. 

7.1 Stichwortskizze zur Biographie 

Zu seiner Biographie hat sich Herr M. im Rahmen der vorausgegangenen Be­

gutachtungen, bei denen er nicht kooperierte, nie explorieren lassen. Im Be­

treuungsgutachten von Dr. Simmerl und im Urteil finden sich dazu nur wenige 

Angaben. Auch bei der aktuellen Untersuchung war es nicht möglich, mit ihm 

darüber im Detail zu sprechen, da er so sehr damit beschäftigt war, seinen Ab­

lauf der Ereignisse im Vorfeld seiner Verhaftung auszubreiten, dass dafür kein 

Raum war. Außerdem bezeichnete er sich als unschuldig Verfolgten und brach­

te damit zum Ausdruck, dass seine weitere Biographie für die Beurteilung nicht 

von Bedeutung sei. Daher werden hier nur Stichworte genannt, die sich aus 

seinen aktuellen, beiläufig eingefügten biographischen Daten und aus den Ak­

ten herleiten (aus den Akten neben dem Einweisungsurteil insbesondere Anga­

ben im Gutachten von Dr. Leipziger, S. 18f, wo auf eine eigene biographische 

Skizze von Herrn M. vom 24.09.2003 Bezug genommen wird). Sein Vorstrafen­

register ist leer. 

Sein Vater verstarb bereits 1960 nach zweijähriger Krebserkrankung. Die Mut-
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ter musste danach den Betrieb mit 10 Mitarbeitern abwickeln. Sie starb 1984. 

Aus der elterlichen Ehe stammt noch ein 1 0 Jahre älterer Bruder. Er selbst war 

nur kurz im Kindergarten, später auf der Rudolf Steiner Schule in Nürnberg, ab 

1976 auf der Hibernia Schule in Herne zur Abitursvorbereitung, 1977 Abitur, 

Beginn des Studiums des Maschinenbaus in Rosenheim, Abbruch 1980, um 

sich um die an Krebs erkrankte Mutter kümmern zu können. Ab 1981 bis 1983 

bei MAN tätig, sollte dort eine Controlling Abteilung aufbauen, anschließend 

selbständig mit einem Motorradzubehörhandel sowie mit Fahrzeugrestauratio­

nen. Das Geschäft warf keinen Gewinn ab, wurde von seiner Ehefrau subventi­

oniert und, nachdem diese weitere Unterstützung versagte, im Jahr 2000 ge­

schlossen. Seine spätere Frau hatte er 1978 kennen gelernt. Trotz gelegentli­

cher Schwierigkeiten in der Beziehung gingen die beiden 1991 die Ehe ein, aus 

der trotz zusätzlicher medizinischer Bemühungen keine Kinder hervorgingen. 

Ab 1996 veränderte sich nach Auskünften seiner früheren Ehefrau sein Verhal­

ten, er lebte weitgehend zurückgezogen und pflegte kaum Außenkontakte und 

beobachtete die beruflichen Aktivitäten seiner im Bankgeschäft tätigen Ehefrau 

mit zunehmend kritischen Augen. Seinen Angaben zufolge veränderte nicht er 

sich, sondern seine Ehefrau. Nach dem Scheitern seiner selbständigen Tätig­

keit kommentierte er zunehmend die beruflichen Tätigkeiten seiner Frau. Zwi­

schen den Eheleuten kam es laut Aktenlage mindestens einmal pro Jahr zu tät­

lichen Auseinandersetzungen, darunter die im Urteil genannte erste Tat vom 

12.08.2001. Er selbst nannte mir gegenüber nur eine solche Begebenheit (vgl. 

oben S. 37, Abs. 3). Im Mai 2002 zog die Ehefrau aus der gemeinsamen Woh­

nung aus. Am Ende dieses Monats erfolgte die im Urteil genannte 2. Tat. Im 

Jahr 2004 wurde die Ehe geschieden. 

Im November 2002 hatte ihn seine Frau wegen Körperverletzung angezeigt. 

Den daraus resultierenden Strafbefehl bezahlte er nicht. Im Mai 2003 erhob die 

Staatsanwaltschaft Anklage, ln der Hauptverhandlung vor dem AG Nürnberg 

vom 25.09.2003 überreichte Herr M. einen Schnellhefter mit Schriftsätzen, die 

sich auf illegale Bankgeschäfte bezogen, aber laut Einweisungsurteil "in keiner­

lei erkennbarem Zusammenhang mit den Anklagevorwürfen" standen. Die 

Hauptverhandlung wurde ausgesetzt und es wurde zunächst eine ambulante 

41 



) 

psychiatrische Begutachtung durch Dr. Lippert, Nürnberg, angeordnet, an der 

mitzuwirken Herr M. verweigerte. Gegen die daraufhin vom AG Nürnberg ange· 

ordnete stationäre Begutachtung nach § 81 StPO durch Dr. Wörthmüller, Klini· 

kum am Europakai in Erlangen, legte Herr M. Beschwerde ein, die vom LG 

Nürnberg verworfen wurde. Eine Woche nach Aufnahme von Herrn M. in das 

Klinikum am Europakais erklärte sich Dr. Wörthmüller für befangen. Das AG 

Nürnberg entband ihn daher vom Gutachtenauftrag und Herr M. wurde aus der 

Klink entlassen, auf Anordnung des AG Nürnberg aber vom 14.2.2005 bis 

21.03.2005 gemäß § 81 StPO im BKH Bayreuth aufgenommen, um durch Dr. 

Leipziger begutachtet zu werden. Nach Eingang des Gutachtens wurde das 

Verfahren an das LG Nürnberg·Fürth verweisen. 

7.2 Diagnostische Beurteilung 

Die Einweisungsdiagnose der wahnhaften Störung (IC0.10, F22.0) gilt aus 

meiner Sicht auch heute noch. 

Es ist zu erwarten, dass Herr M. dieses diagnostische Ergebnis der Begutach· 

tung mit Missfallen aufnehmen und es gleichzeitig als Beleg für seine subjektive 

Realitätseinschätzung werten wird, wonach Psychiater, die schon lange in die­

sem Feld tätig sind, gar nicht mehr zu einem unabhängigen Urteil in der Lage 

seien. Er selbst sieht sich, ebenso wie ihn seine Unterstützer von außerhalb 

des MRV sehen, als einen Menschen, der voll bei Verstand ist und anders als 

der mit ihm befasste Rechtsapparat und die mit ihm befasste Psychiatrie unvor­

eingenommen Wissen von unrechtmäßigen Vorgängen im Bankgewerbe hat, 

das mithilfe der mit ihm befassten juristischen und psychiatrischen Instanzen 

unterdrückt werden soll. An die externe Begutachtung hat er die vage Hoffnung 

geknüpft, der Gutachter solle zur Aufklärung des von ihm behaupteten Banken­

skandals beitragen, so wie er auch erwartet, dass der für ihn zuständige Ober­

arzt die Machenschaften der Hypobank aufklären solle, so dass mit ihm über 

anderes kaum ins Gespräch zu kommen ist (vgl. oben Abschn. 4, S. 34). 

Allein schon diese Erwartung an den Oberarzt und an den Gutachter spricht für 
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eine verzerrte Realitätswahrnehmung, denn diese Personen sind keine Krimina~ 

Iisten und keine Juristen, und sie haben bei ihren Beurteilungen zunächst ein­

mal von den Feststellungen des rechtskräftigen Urteils auszugehen. Insofern 

sind sie nicht die geeigneten Adressaten für sein Anliegen, denn diese Feststel~ 

Iungen könnten ggfs. allein in einem rechtsförmigen Wiederaufnahmeverfahren 

korrigiert werden. Die Überprüfung, ob sich Herr M. aufgrund eines Komplottes 

im MRV befindet und ob ihm die dem Urteil zugrunde liegenden Taten zu Un~ 

recht unterstellt wurden, ist nicht Sache des Gutachters. Ungeachtet dieser 

Feststellung müsste im Gutachten selbstverständlich darauf aufmerksam ge­

macht werden, wenn im Rahmen der Untersuchung Informationen auftauchten, 

die zum Zeitpunkt des Einweisungsurteils noch nicht bekannt waren und die 

Zweifel an der Täterschaft des Begutachteten begründen. Entsprechend neue 

Unterlagen bzw. Informationen hat Herr M. mir nicht vorgelegt. 

Aus dem engen Zusammenleben mit seiner früheren Ehefrau hat er viel ln~ 

siderwissen über grenzüberschreitende Finanztransaktionen, und ich halte es 

nicht für ausgeschlossen, dass er in diesem Rahmen auch Wissen über illegale 

Praktiken erworben hat. Diese sind aber nicht Gegenstand des Verfahrens, 

sondern die ihm selbst vorgeworfenen Taten. Letztere bestreitet er. Über seine 

Erklärung, die ihm laut Einweisungsurteil zugeschriebenen Taten seien ihm un­

terstellt worden, war eine Auseinandersetzung mit ihm darüber nicht möglich. 

Man mag darüber spekulieren, ob es auch zu einem anderen, d.h. milderen, 

Krankheitsverlauf hätte kommen können, hätten Herrn M.s Anzeigen tatsächlich 

zur Eröffnung staatsanwaltschaftlicher Ermittlungsverfahren geführt, doch tra­

gen solche Spekulationen zur Beantwortung der Gutachtenfragen nichts bei. 

Wahnhaftes Erleben geht nicht selten von einem konkreten Kern beobachteten 

oder selbst erfahrenen Unrechts aus, das keine angemessene Würdigung bzw. 

Genugtuung erfährt, wie dies in klassischer Form in Kleists Novelle Michael 

Kohlhaas beschrieben ist. ln der wahnhaften Entwicklung wird der Kreis derer, 

die in das Unrechtssystem einbezogen werden, sukzessive ausgeweitet, so 

dass immer mehr Personen als Verfolger bzw. als an dem Unrechtssystem ak­

tiv Beteiligte identifiziert werden. Diese Ausweitung findet sich auch bei Herrn 
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M., ist ablesbar an seinen Schriftsätzen und deren Adressaten, und ist im Übri­

gen bereits im Einweisungsgutachten von Dr. Leipziger nach meiner Beurtei­

lung schlüssig und nachvollziehbar beschrieben worden, ungeachtet dessen, 

dass Herr M. mit dem damaligen Gutachter nicht kooperierte. Die dort verarbei­

teten schriftlichen Quellen, insbesondere die dort erwähnten Zitate von Herrn M. 

sowie die Verhaltensbeobachtung während der stationären Begutachtung, bo­

ten ausreichend einschlägiges Material, um die Diagnose zu begründen. Inhalt­

lich braucht d_ies hier nicht alles wiederholt zu werden. Dies ist bereits im Folge­

gutachten von Prof. Kröber geschehen, mit dem Herr M. ebenfalls nicht koope­

rierte. Seine Begründungen für diese Verweigerung, nämlich erstens, dass sich 

Prof. Kröber nicht rechtzeitig zur Untersuchung angemeldet hatte, und zweitens, 

dass ihm keine Einsicht in die Krankenakten aus Straubing gewährt worden sei, 

die er aber gebraucht hätte, um dort enthaltene falsche Angaben richtig stellen 

zu können, überzeugen nicht. Denn diese Gründe hätten ihn nicht abhalten 

müssen, die Gelegenheit zu nutzen, seine Kritik am Einweisungsgutachten und 

-urteil gegenüber Prof. Kröber sachlich vorzutragen. Stattdessen ließ er sich 

diese Gelegenheit entgehen und bezog auch diesen Gutachter wie schon zuvor 

und danach diverse Ärzte und Anwälte in den Kreis jener ein, die nach seiner 

subjektiven Einschätzung gezielt dazu beitragen wollen, jene unbequemen 

Wahrheiten, die für ihn ganz offensichtlich sind, zu unterdrücken. 

Der Diagnose der wahnhaften Störung steht nicht entgegen, dass Herr M. im di­

rekten Kontakt bei der aktuellen Untersuchung in seinem Denken, Affekt und 

Antrieb weitgehend geordnet war {zu Einzelheiten vgl. oben Abschn. 6.1, S. 34f) 

und auch im SKIO-ll nicht die Symptome einer paranoiden Persönlichkeitsstö­

rung bot (vgl. oben Abschn. 6.2, S. 38f). Die entsprechenden Beobachtungen 

sprechen vielmehr allenfalls gegen die von den Vorgutachtern Dr. Leipziger und 

Prof. Kröber jeweils diskutierte Differentialdiagnose einer paranoiden Schizo­

phrenie, gegen die statistisch auch das relativ späte Erkrankungsalter spricht, 

sowie gegen die von Dr. Leipziger zusätzlich erwähnte Differentialdiagnose ei­

ner organischen wahnhaften (schizophreniformen) Störung. Letztere hatte Dr. 

Leipziger damals nicht ausschließen können, weil er die zur Absicherung der 

Diagnose erforderlichen apparativen Untersuchungen ohne die Kooperation von 
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Herrn M. nicht hatte vornehmen können. Bei einer organisch bedingten wahn­

haften schizophreniformen Störung hätte man im weiteren Verlauf jedoch eine 

deutliche Progredienz erwartet, für die es keine Anhaltspunkte gibt, so dass 

diese Differentialdiagnose nach meiner Beurteilung ad acta gelegt werden kann. 

Für die wahnhafte Störung gilt: "Abgesehen von Handlungen und Einstellungen, 

die sich direkt auf den Wahn oder das Wahnsystem beziehen, sind Affekt, 

Sprache und Verhalten normal" (Dilling et al. [Hrsg.] Internationale Klassifikation 

psychischer Störungen, ICD-10, Kapitel V[F], 5. durchgesehene und ergänzte 

Auflage. Verlag Hans Huber, Bern, 2005, S. 115). Die im BKH Bayreuth zusätz­

lich geführte Diagnose der paranoiden (fanatisch-querulatorischen) Persönlich­

keitsstörung ist aus meiner Sicht nicht zwingend erforderlich. 

7.3 Zur Beantwortung der Gutachtenfragen 

7.3.1 Liegen die Voraussetzungen für § 63 StGB noch vor? 

j Die Antwort auf diese Frage lautet: Ja. 

Die Einweisungsdiagnose und die aktuelle Diagnose sind identisch. Herr M. hat 

sich bisher nicht von seinen als wahnhaft eingestuften Überzeugungen entfernt. 

Diese imponieren, wie dies bei dieser Diagnose ohnehin die Regel ist, als un­

korrigierbar. ln seinen über die Jahre verteilten Schriftsätzen geht es fast gleich 

lautend immer um dieselben Vorwürfe, wie er sie auch bei der aktuellen Unter­

suchung mündlich zur Sprache gebracht (vgl. oben Abschn. 2, S. 7ft) und tags 

darauf auch noch einmal schriftlich nachgereicht hatte (vgl. oben Abschn. 3, S. 

32f), wobei eine Tendenz besteht, alles, was er später an Unbill erfahren hat, 

als gezielte Fortsetzung gegen ihn gerichteter Aktivitäten zu verbuchen und 

schließlich in "eine maßlose Enttäuschung über den Rechtsstaat" insgesamt zu 

münden {vgl. oben S. 25, Abs. 3). Krankheitseinsicht besteht nicht, entspre­

chend findet sich auch kein Coping bezüglich therapeutischer Interventionen. 

Die im Einweisungsurteil beschriebenen aggressiven Handlungen gegenüber 

seiner früheren Ehefrau charakterisiert Herr M. ebenso wie die ihm zugeschrie-
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benen gefährlichen Beschädigungen von Fahrzeugen (Reifenaufstechen) als 

Unterstellungen und letztlich als in Bezug auf sich persönlichkeitsfremd. Geht 

man vom rechtskräftigen Urteil aus, muss man daher zu dem Schluss kommen, 

dass er keinen Zugang zu seiner eigenen Aggressivität hat und daher gefährdet 

ist, erneut vergleichbare gefährliche Handlungen vorzunehmen, was die oben 

im Kasten abgegebene Beurteilung begründet. 

7.3.2 Zur Wahrscheinlichkeit neuer Straftaten 

Die Antwort auf diese Frage lässt sich nicht sicher quantifizieren. 

Vor dem Hintergrund dessen, was in Abschn. 7.1 gesagt wurde, liegt die An­

nahme nahe, dass Herr M. womöglich wieder den im Einweisungsurteil genann­

ten Taten vergleichbare Taten begehen wird. 

Einschränkend dazu ist allerdings zu sagen, dass er auf die Frage, was er tun 

würde, begegnete er jetzt wieder zufällig seiner früheren Frau, explizit erklärte: 

"Weggehen. Ihr keine Chance geben, dass sie mir wieder neu etwas anlastet" 

(vgl. oben S. 31 f). Damit brachte er eine sehr vernünftige Ansicht zum Aus­

druck. Es ist jedoch nicht sicher vorhersagbar, ob diese auch sein zukünftiges 

Verhalten bestimmen wird. 

Immerhin äußerte er während der Untersuchung an keiner Stelle konkrete Ra­

chegedanken oder -absichten gegenüber seiner Frau oder anderer bestimmter 

Personen, von denen er sich ungerecht behandelt fühlte, sondern stellte sein 

Bedürfnis nach Wahrheit und Gerechtigkeit als sein Hauptanliegen ins Zentrum 

seiner Ausführungen. Dies spricht dafür, dass die vielen Jahre in der Unterbrin­

gung des Maßregelvollzugs, in denen er vielfach Situationen ausgesetzt war, 

die ihm in jeder Hinsicht zuwider waren, nicht spurlos an ihm vorbeigegangen 

sind. Zur Kompensation der dabei erlebten Ohnmacht hat er sich darauf verlegt, 

zahllose schriftliche Klagen, Anklagen, Eingaben und Anträge zu verfassen, 

was nicht nur negativ zu bewerten ist, sondern als in begrenztem Maße kon­

struktiver Kompensationsmechanismus für die Abarbeitung heftiger affektiver 
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Erregungen aufgefasst werden kann. 

Wiederholt verwies er zwar auf die Schrift von Halmi mit dem Titel ,Zwangspsy­

chiatrie ein Foltersystem' (vgl. oben S. 25 u. S. 32) und wurde nicht müde, seine 

Erfahrungen und Beobachtungen im Maßregelvollzug als Folter zu bezeichnen, 

ohne dabei persönlich gefärbte Ranküne oder gar konkrete Absichten zur Spra­

che zu bringen, sich an den handelnden Personen zu rächen. Weit mehr schien 

es ihm darum zu gehen, deutlich zu machen, dass nicht nur er, sondern alle, 

die zwangsweise in der Psychiatrie untergebracht sind, Opfer sind. An keiner 

Stelle seiner Ausführungen leitete er aus entsprechend bewerteten Erfahrungen 

und Beobachtungen die Rechtfertigung rechtswidriger Handlungen ab. 

Trotz der diagnostizierten anhaltenden wahnhaften Störung sind seine Stim­

mung und sein Verhalten im Stationsalltag inzwischen deutlich unauffälliger und 

angepasster als während der Zeit seiner ersten Unterbringung im BKH Bay­

reuth anlässlich der Begutachtung durch Dr. Leipziger (vgl. dessen Gutachten 

S. 14ft), wiewohl er zu niemandem vom Personal eine vertrauensvolle Bezie­

hung etabliert hat. 

Die ihm gewährten Lockerungen verliefen ohne Zwischenfälle, so dass auch die 

schrittweise Erweiterung von Lockerungen in Betracht gezogen werden sollte. 

Dass er sich weigert, bei der Rückkehr von Ausgängen die auf Station üblichen 

Alkoholkontrollen vornehmen zu lassen, hängt mit seiner generellen Einstellung 

zu seiner Unterbringung und seiner Vorstellung, zu Unrecht untergebracht zu 

sein, zusammen. Dass er sein Fortkommen durch diese Weigerung nicht beför­

dert (vgl. die Angaben der Stationsärztin, oben Abschn. 4, S. 33f), leuchtet ihm 

nicht ein. Vergleichbar ist sein Verhalten demjenigen eines Fluggastes, der 

nicht einsehen will, dass jeder Passagier vor dem Besteigen eines Flugzeuges 

einer Kontrolle unterzogen wird, auch wenn er selbst keine gefährlichen Ge­

genstände mit sich führt. Man mag dieses Verhalten als trotzigen Widerstand 

gegen Stationsregeln bezeichnen. Hinweise auf eine spezifische Gefährlichkeit 

lassen sich daraus sicherlich nicht ableiten. 
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Anhaltende wahnhafte Störungen können zwar, müssen aber nicht in (erneute) 

rechtswidrige gefährliche Handlungen münden. Empirisch abgesicherte Daten 

zu entsprechenden Rückfallhäufigkelten liegen nicht vor. 

7.3.3 Zu Art, Häufigkeit und Schweregrad evtl. neuer Straftaten 

Hierzu gilt, was bereits zum vorigen Abschnitt gesagt worden ist. 

Zunächst drängt sich die Annahme auf, dass Herr M. zukünftig wieder den im 

Einweisungsurteil genannten Taten vergleichbare Taten begehen könnte. Wie 

bereits mehrfach betont, bestreitet er nach wie vor, jene im Einweisungsurteil 

genannten Taten begangen zu haben, so dass die üblicherweise in diesem Zu­

sammenhang vom Sachverständigen zu prüfende Frage der Auseinanderset­

zung mit den Taten zu einem ungünstigen Ergebnis kommen muss. 

Gegen diese Bewertung spricht immerhin, dass er sich von der Absicht, sich an 

seiner früheren Ehefrau rächen zu wollen, explizit distanziert. Er hat auch nicht 

die Absicht bekundet, gefährliche Sachbeschädigungen vorzunehmen, wie sie 

ihm das Einweisungsurteil zur Last legte. Erklärtermaßen geht es ihm aus­

schließlich um die Inanspruchnahme rechtsstaatlicher Mittel, insbesondere ein 

Wiederaufnahmeverfahren, um seine behauptete Unschuld zu beweisen. Die 

bisherigen, noch sehr begrenzten Lockerungen hat er nicht zur Begehung neuer 

Straftaten missbraucht. 

7.3.4 Maßnahmen zur Risikoreduktion 

Die wichtigste Maßnahme erscheint mir zu sein, mit Herrn M. besser, als dies 

bisher der Fall war, ins Gespräch zu kommen. 

Ich bin mir vollkommen im Klaren darüber, dass dies leichter gesagt als getan 

ist, da Herr M. bisher so gut wie alles, was von psychiatrischer Seite zur Be­

handlung seiner Anlasserkrankung initiiert wurde, abgelehnt hat und immer 

noch ablehnt. 
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Die fehlende Krankheitseinsicht ist ein Kennzeichen der gestellten Diagnose. 

Deshalb wird es unergiebig sein, darüber mit ihm zu diskutieren oder gar zu 

streiten, sondern dies wird nur zur Verhärtung der Fronten und zur weiteren 

Verengung seiner Realitätswahrnehmung führen. ln der Unterstützung seiner 

Lebensgestaltung könnte flexibleres Verhalten aber zu besserer Kooperation 

führen. Im Standardwerk des früheren psychiatrischen Lehrstuhlinhabers an der 

Universität Münster, Tölle (Psychiatrie, 8. Aufl. 1988, Springer, Berlin), heißt es 

lapidar zum Verlaut expansiver Wahnentwicklungen: "Der Verlauf ist, wie die 

Entstehung, auch von dem Verhalten der Umweltpersonen abhängig. Wenn 

diese nur formal-juristisch und verständnislos reagieren, wird die Wahnentwick­

lung unterhalten. Unbürokratisches Begegnen kann das Fortschreiten aufhal­

ten . - Nur selten kommt eine Psychotherapie [im engeren Sinne, F. P.] zustan­

de (S. 177). 

Außerhalb des Maßregelvollzugs hat Herr M. einen Kreis von Unterstützern, die 

ihn zum Teil noch aus seinen Aktivitäten während der früheren Montagsde­

monstrationen kennen und schätzen und die wie er selbst davon überzeugt zu 

sein scheinen bzw. davon überzeugt sind, dass er nicht in den Maßregelvollzug 

gehört. Ich kenne diese Personen nicht, habe aus den in den Akten befindlichen 

Schriftstücken aus dieser Quelle jedoch nicht den Eindruck, dass es sich dabei 

ausschließlich um Personen aus der antipsychiatrischen scientologischen Ecke 

handelt, sondern unter anderem auch um Menschen, die ernsthaft um Herrn M. 

besorgt sind und dazu bei!ragen wollen, dass sich dessen verfahrene Situation 

entspannt. Oberarzt Dr. Zappe sagte mir (vgl. oben Abschn. 4, S. 34), diese 

Kontakte würden Herrn M. nicht wirklich nützen, und eine Kooperation mit die­

sen Personen habe bisher nicht stattgefunden. Dass eine solche Kooperation 

nicht einfach sein wird, ist zu erwarten, doch kann ich mir auch vorstellen, dass 

sich in deren Verlauf bei Herrn M. Differenzierungen seiner Realitätswahrneh­

mung einstellen und zu einer Verbesserung seiner Kooperation mit der Klinik 

und zu einem Ausweg aus der bisherigen Sackgasse führen könnten. 

Eine der - intern gesehen - zentralen Klagen über die frühere Unterbringung 

von Herrn M. im BKH Straubing war die, dass er mit seinen Anträgen auf Gehör 
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durch den dortigen ärztlichen Leiter auf taube Ohren stieß und nie Antwort be­

kam (vgl. z. B. Vollstreckungsheft Bd. 1, 81. 77f). Aus eigener Erfahrung aus der 

Behandlung von Patienten mit vergleichbarer Störung weiß ich, dass es für die 

langfristig günstige Prognose von ausschlaggebender Bedeutung sein kann, 

dass sie Gehör finden und dass man oft über Jahre vielfach dieselben Klagen 

anhören muss, bevor die Patienten selbst entdecken, wie eingeengt sie sind, 

wie das Leben an ihnen vorbeizieht, und dass es im Leben auch noch andere 

interessante Aspekte gibt als denjenigen, Opfer eines Komplotts zu sein. Von 

den Behandlern fordert dies große Geduld, Frustrationstoleranz und hohen 

Zeitaufwand, der sich jedoch langfristig lohnen kann. 

7.3.5 Faktoren, die das Risiko erhöhen können 

Schroffe formale Ablehnung von Anliegen des Patienten. 

Die im Kasten angegebene Antwort ergibt sich aus den Ausführungen im vo­

rausgehenden Abschnitt. 

8. Zusammenfassung 

Das Ergebnis der Begutachtung lässt sich dahingehend zusammenfassen, dass 

die sachverständig zu beurteilenden Voraussetzungen für die Unterbringung 

nach§ 63 StGB weiterhin vorliegen . 
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